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Amtlicher Teil 
 

  

 

 
 

31. Mai 2021 

Bekanntmachung 
 

In der Sitzung der Fortführungssitzung der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Zossen 
 
am 19.05.2021 
 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 

 
 
Beschluss Nr. Kurzinhalt 
  
054/21 Offenlagebeschluss für den 2. Entwurf des Bebauungsplanes „An der 

Trebbiner Landstraße" im Gemeindeteil Werben des Ortsteils Glienick 
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 

 
1. Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes „An der Trebbiner Landstraße“, der Plan mit 

Begründung wird in vorliegender Form gebilligt. 
 
und  
 
2. Der 2. Entwurf des Bebauungsplanes „An der Trebbiner Landstraße“ wird gemäß 

§ 3 (2) BauGB für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rathaus ausgelegt. Eine Veröf-
fentlichung im Internet erfolgt ebenfalls. Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Zossen. Parallel erfolgt die Beteiligung der Behörden und sons-
tiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB. 

 
  
059/21 Befreiung von den Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

"Am Mittelweg"; Hier: Geschossigkeit, Fenstergestaltung, Lage der Ein-
gangstür 

 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die Befreiungen von den Festsetzungen der Gestaltung der Fenster im Format 2:3, der 
Lage der Eingangstür auf der nicht dem Straßenraum zugewandten Seite sowie der 
zulässigen Zahl der Vollgeschosse auf dem Flurstück 342/74, Flur 1 in der Gemarkung 
Nächst Neuendorf. 
 

  
068/21 Teilaufhebung des Beschlusses 098/20, Nr. 3, Ulrich Böhme - Berufung 

sachkundiger Einwohner in die Fachausschüsse der Stadt Zossen 
 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hebt den Beschluss Nr. 098/20 

vom 04.11.2020 hinsichtlich der Berufung von Herrn Ulrich Böhme (Ziffer 3., 1. Name) 
als beratendes Mitglied in den Ausschuss für Finanzen der Stadt Zossen auf.  
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064/21 Antrag der Fraktion DIE LINKE/ SPD Zossen vom 18.04.2021 eingegangen 
bei der Stadt Zossen am 19.04.2021: Waldstadtcharakter in Wünsdorf-
Waldstadt erhalten 

 Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die SVV unterstützt die Verwaltung in ihrem Bestreben, diese Entwicklung zu stoppen. 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu prüfen, die den Erhalt des 
Waldstadtcharakters sichern und wiederherstellen. 
 
Die dafür geeigneten Maßnahmen sind dann den entsprechenden Fachausschüssen 
und Ortsbeiräten zur weiteren Beratung sowie der SVV zum Beschluss vorzulegen.  
 

  
 
Nichtöffentlicher Teil: 
051/21 Bestellung eines Erbbaurechtes zum Grundstück in der Gemarkung 

Wünsdorf, Flur 3, FS 1609 mit einer Teilfläche von ca. 4.000 m² 
  
052/21 Bestellung eines Erbbaurechtes zum Grundstück in der Gemarkung 

Wünsdorf, Flur 3, FS 1609 mit einer Teilfläche von ca. 3.200 m² 
 
 
 
 
 
Wiebke Schwarzweller 
Bürgermeisterin 
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28. Juni 2021 

Bekanntmachung 
 

In der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Zossen 

am 15.06.2021 
 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 

 
Nichtöffentlicher Teil:  
 
Beschluss Nr. Kurzinhalt 
  
071/21 Verkauf eines Grundstücks in Zossen, Straße der Jugend, Flur 5, 

Flurstück 30/2 - Teilfl. ca. 204 m² 
  
 
 
 
 
 
Wiebke Schwarzweller 
Bürgermeisterin 
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Bekanntmachung zur Umbenennung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Zossen Mitte“ in (Stra-
ßen-) Bebauungsplan „Verlegung B246/Brückenbau zur B96“ und 

 
Bekanntmachung der Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung 

Öffentliche Auslegung des (Straßen-) Bebauungsplanentwurfes „Verlegung B246/Brückenbau zur 
B96“ der Stadt Zossen im Ortsteil Nächst Neuendorf an der Bahntrasse 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen hat in ihrer Sitzung am 22.06.2021 die Umbenennung 
des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Zossen Mitte“ in (Straßen-) Bebauungsplan „Verlegung 
B246/Brückenbau zur B96“ sowie die öffentliche Auslegung des Entwurfs zum (Straßen-) Bebauungsplan 
„Verlegung B246/Brückenbau zur B96“ (Stand 28. Mai 2021) beschlossen. 
Die Anpassung des Bebauungsplan-Titels ist erforderlich, um eine Anstoßwirkung für das gesetzlich vorge-
schriebene Beteiligungsverfahren zu erreichen. Die Bürger sollen bei der Ankündigung von Beteiligungs-
verfahren und der Bekanntmachung von Beschlüssen bereits aus dem Titel des Bebauungsplanes ihre 
mögliche räumliche Betroffenheit erkennen können, um ihre Interessen und Belange den gesetzlich vorge-
sehenen Möglichkeiten entsprechend in das Aufstellungsverfahren einbringen zu können. 
Das Plangebiet befindet sich im Stadtgebiet Zossen im Ortsteil Nächst Neuendorf. Der räumliche Gel-
tungsbereich befindet sich östlich des Ortes Nächst Neuendorf und erstreckt sich zwischen der „Kleinen 
Feldstraße“ und der Bahntrasse „Berlin-Dresden“.  
Der Geltungsbereich umfasst die Flächen der Flur 1 in der Gemarkung Nächst Neuendorf mit den Flurstü-
cken (allesamt Teilflächen): 
55, 176/2, 214, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 232, 593, 594, 614, 636, 665, 667, 672, 674, 755. 
Der Geltungsbereich umfasst eine Flächengröße von ca. 2,6 ha. Die Lage des Plangebietes ist im beige-
fügten Kartenausschnitt dargestellt. 
 

 
Lage des Geltungsbereichs zum (Straßen-)Bebauungsplan „Verlegung B246/Brückenbau zur B96“ 
 
Im FNP wird der Geltungsbereich des Bebauungsplanes als Verkehrsfläche dargestellt, damit ist er aus 
diesem gem. § 8 Abs. 2 BauGB entwickelbar. 
Der Bebauungsplan ist erforderlich, um als neue Verlegung des Verkehrs zu fungieren und zugleich die 
Überquerung (Überführung) der östlich angrenzenden Bahntrasse bezüglich des Umbaus des Bahnhofes 
Zossen zu gewährleisten. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten „Straßenbebauungsplan“. Durch 
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den „Straßenbebauungsplan“ erfährt das Plangebiet zwischen der B246 über die Bahntrasse zur B96 eine 
städtebauliche Ordnung in dem die Verkehrssicherheit erhöht wird. Der Kfz- und der Schienenverkehr wer-
den zukünftig räumlich getrennt, so dass das Kollisionsrisiko nahezu verschwindet. Auch die Wartezeiten 
des Straßenverkehrs durch geschlossene Schranken entfallen vollständig, so dass es zu einem ungestör-
ten Verkehrsfluss kommt.  
Für die Verkehrsplanung erfolgten bereits im Jahr 2014 Abstimmungen und Planungen durch die DB Netz 
AG. Dabei soll auch ein Radweg mit berücksichtigt werden. 
Des Weiteren werden für den Bebauungsplan im Hinblick auf noch abzuschließende Kreuzungsvereinba-
rungen, welche der Stadt Zossen vorliegt, folgende Planungen berücksichtigt: 
• Genehmigungsplanung der DB Netz AG für den Teil der Brücke mit Widerlagern  
• Der RE Entwurf von 2015  
 
Öffentlich ausgelegt werden der Entwurf des (Straßen-)Bebauungsplanes und die dazugehörige Begrün-
dung mit integriertem Umweltbericht. Weiterer Bestandteil der ausliegenden Unterlagen sind auch die we-
sentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen. Dies umfasst unteranderem auch die 
Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung als Bestandteil der Begründung , bisher zu Umweltthemen abgegebene 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie erstellte 
Gutachten und Fachplanungen (hier Landschaftspflegerischer Begleitplan der Eisenbahnkreuzungsmaß-
nahme), die für das Bebauungsplanverfahren relevant sind. 
Zusätzlich werden die Auswertungstabellen der 1. und 2. frühzeitigen Behörden-/Öffentlichkeitsbeteiligung 
ausgelegt, in dem auch die umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange dokumentiert sind. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind durch den Umweltbericht, den Gutachten und in den 
behördlichen sowie sonstigen Stellungnahmen (Stn) verfügbar: 
 
Schutzgut Boden/Fläche 

- Zu den Bodeneigenschaften der vorhandenen Bodenart „Kalkgleye und Kalkhumusgleye“ im Plan-
gebiet sowie Leistungsfähigkeiten des Bodens, 

- Berücksichtigung zu den Bodenverunreinigungen, Altlasten- und Altlastverdachtsflächen in der nä-
heren Umgebung des Plangebietes (Stn: Landkreis Teltow-Fläming vom 03.05.2021), 

- Aussagen zum Umfang und Bedarf der Inanspruchnahme von Grund und Boden (Stn: Landkreis 
Teltow-Fläming vom 03.05.2021), 

- Ermittlung der Bodenversiegelung (Stn: Landkreis Teltow-Fläming vom 03.05.2021),  
- Beschreibung der erheblichen Auswirkungen und entsprechende Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

(Stn: Landkreis Teltow-Fläming vom 03.05.2021), 
- Versickerungsfähigkeiten des Bodens, 
- Maßnahmenblätter 

 
Schutzgut Wasser 

- Zur Grundwasserbeschaffenheit, Grundwasserspiegel und –flurabstand, 
- Zur Verweildauer des Sickerwassers, 
- Umgang mit der Versickerung des Niederschlagswassers am Plangebiet (Stn: Landkreis Teltow-

Fläming vom 03.05.2021) 
 
Schutzgut Klima und Luft 

- Zur klimatischen Situation innerhalb des Plangebiets, 
- Beachtung der Auswirkungen durch den prognostizierten Straßenverkehr auf das Schutzgut 

 
Schutzgut Mensch 
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- Beachtung vorhandene Lärmbelastungen, insbesondere Straßen- und Schienenlärm (Stn: Landes-
amt für Umwelt vom 23.04.2021 & Schalltechnische Untersuchung) 

- Beschreibungen vorhandener Nutzungen 
- Beachtung der Auswirkungen des prognostizierten Straßenverkehrs, Vermeidungsmaßnahmen 

(Stn: Landesamt für Umwelt vom 23.04.2021 & Bürger) 
 
Schutzgut Biotope und Arten 

- Beschreibung und Einstufung sowie Beurteilung der vorhandenen Biotoptypen 
- Beachtung der Baumschutzsatzung Teltow-Fläming (Stn: Landkreis Teltow-Fläming vom 

03.05.2021), 
- Zum Vorkommen der Tierarten Brutvögel, Fledermäuse, Zauneidechsen und Amphibien (Stn: 

Landkreis Teltow-Fläming vom 03.05.2021 & Floristisch-Faunistisches Gutachten)  
- Maßnahmenblätter,  
- Beschreibung der erheblichen Auswirkungen und entsprechende Ausgleichs-/Ersatzmaßnahmen 

(Stn: Landkreis Teltow-Fläming vom 03.05.2021),  
 
Schutzgut Landschaft 

- Darstellungen des bestehenden Orts- und Landschaftsbildes 
 
Des Weiteren sind Informationen zum Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern zu den Wechselwir-
kungen und dessen Planungsauswirkungen dargestellt. 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des (Straßen-)Bebauungsplans „Verlegung B246/Brückenbau zur 
B96“ findet zur Einsichtnahme gem. § 3 Abs. 2 BauGB während der bekannten Öffnungszeiten bei der 
Stadt Zossen, Marktplatz 20, 15806 Zossen im Konferenzraum von 
 
Mo 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Di 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Do 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Fr nach Vereinbarung  
Sa 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr (jeden 1. Und 3. Samstag im Monat) 
 
Vom 06.07.2021 bis einschließlich 09.08.2021 statt. 
 
Darüber hinaus werden die auszulegenden Unterlagen zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Zossen 
auf www.zossen.de >> Bürger >> aktuelle Planungen eingestellt und zugänglich gemacht. 
 
Gleichzeitig wird auf das Landesportal http://blp.brandenburg.de als die Auslegung als Informationsquelle 
verwiesen. 
 
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen zum Entwurf des Bebauungsplanes 
schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift vorgebracht werden. Gelegenheit zur Erörte-
rung wird gegeben. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 
Abs. 1 Buchstabe 3 DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellung-
nahme ohne Absenderangaben angeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 
 
Gem. § 47 Abs. 2a der Verwaltungsgerichtsordnung wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Nor-
menkontrolle, der die Satzung zum Gegenstand hat, unzulässig ist, soweit die den Antragstellende juristi-
sche oder natürliche Personen Einwendungen geltend macht, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
nicht oder verspätet geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

http://www.zossen.de/
http://blp.brandenburg.de/


Amtsblatt  
für die Stadt Zossen 009/2021 
 
 

9 von 27 
 

 
 
Auszug Planzeichnung 
 
 
 
Wiebke Schwarzweller 
Bürgermeisterin 
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23. Juni 2021 
Bekanntmachung 
 
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
 
am 22.06.2021 
 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 

 
 
Beschluss Nr. Kurzinhalt 
  
087/21 Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Zossen für das Jahr 2021 über 

die Ladenöffnungszeiten aus besonderem Anlass gemäß § 5 Abs. 1 des 
Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) in der derzeit gülti-
gen Fassung 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt die Ordnungsbehördliche 
Verordnung (OBV) der Stadt Zossen über die Ladenöffnungszeiten aus besonderem An-
lass gemäß § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG)  
 

a) in der vorliegenden Form 
 
Diese Verordnung tritt nur in Kraft, wenn zum Zeitpunkt der Ladenöffnungen keine 
anderen Regelungen nach dem Infektionsschutz oder einer dann gültigen Eindäm-
mungsverordnung gelten und der vorliegenden ordnungsbehördlichen Verordnung 
widersprechen. 
 

  
083/21 1. Umbenennung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet Zossen Mitte" in  

(Straßen-) Bebauungsplan „Verlegung B246 / Brückenbau zur B96" 2. Offen-
lagebeschluss (Straßen-) Bebauungsplan „Umleitung B246 / Brückenbau 
zur B96“ 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die Umbenennung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Zossen Mitte“ in (Straßen-) 
Bebauungsplan „Verlegung B246 / Brückenbau zur B96" 
 
und  
 
den Entwurf des (Straßen-) Bebauungsplanes „Verlegung B246 / Brückenbau zur B96" 
wird gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Zossen. Parallel werden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB beteiligt. 
 

  
078/21 Satzung zur Benutzung von Kindertagesstätten in der Trägerschaft der 

Stadt Zossen sowie zur Erhebung und Höhe der Elternbeiträge (Kita-
Satzung) 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die in der Anlage befindliche Satzung in der vorliegenden Form. 
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042/21 Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Siedlung Neuhof" im Orts-

teil Wünsdorf (Gemeindeteil Neuhof)  
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Siedlung Neuhof“ im Ortsteil Wünsdorf (Gemein-
deteil Neuhof) in Zossen und deren Bekanntmachung gemäß § 2 (1) BauGB.  
 

  
074/21 Errichtung einer Tempo-30-Zone in der Siedlung Neuhof 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die Errichtung einer Tempo-30-Zone in der Siedlung Neuhof. Die Zonenbeginn- und -
endpunkte sind jeweils Joachimstraße (vom Kreuzungsbereich Neuhofer Dorfstraße 
kommend), Wünsdorfer Weg (vom Kreuzungsbereich Neuhofer Dorfstraße kommend), 
Neuhofer Weg  (vor Kreuzungsbereich Bergstraße aus Richtung Wünsdorfer Seestraße 
kommend) und Lindenallee (vor Kreuzungsbereich Ahornallee aus Richtung Sapherscher 
Weg kommend).  
 
Die Ausweisung erfolgt mittels doppelseitigen Zonenschildern, welche in Rohrrahmen 
montiert werden.  
 

  
084/21 Offenlagebeschluss Entwurf des Bebauungsplanes "Südlich Gerichtsstraße 

20" 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
den Entwurf des Bebauungsplanes „Südlich Gerichtsstraße 20“ wird in der vorliegenden 
Form gebilligt 
 
und 
 
den Entwurf des Bebauungsplanes „Südlich Gerichtsstraße 20“ wird gemäß § 3 (2) 
BauGB öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im Amtsblatt der Stadt 
Zossen: Parallel werden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt. 

  
075/21 Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Töpchiner Weg - Kleines Dreieck" 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 

1. Der Entwurf des Bebauungsplanes „Töpchiner Weg – Kleines Dreieck“, der Plan 
mit der Begründung und dem Artenschutzfachbeitrag wird in der vorliegenden 
Form gebilligt. 

 
und 
 

2. Der Entwurf des Bebauungsplans „Töpchiner Weg – Kleines Dreieck“ wird gemäß 
§ 3 (2) BauGB für die Öffentlichkeitsbeteiligung im Rathaus und auf der Internet-
seite der Stadt Zossen ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im 
Amtsblatt der Stadt Zossen. Parallel erfolgt die Beteiligung der Behörden und 
sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB. 
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077/21 Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan "Siedlung am Wasserfließ" der 
Stadt Zossen 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
den Entwurf des Bebauungsplanes „Siedlung am Wasserfließ“ wird in der vorliegenden 
Form gebilligt  
 
und  
 
der Entwurf des Bebauungsplanes „Siedlung am Wasserfließ“ wird gemäß § 3 (2) BauGB 
öffentlich ausgelegt. Die Bekanntmachung erfolgt ortsüblich im Amtsblatt der Stadt Zos-
sen. Parallel werden die Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB beteiligt.  
 

  
061/21 Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes "Wohnsiedlung 

Machnower Chaussee"Hier: Befreiung von der Festsetzung "zu erhaltender 
Baum" 
 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen beschließt: 
 
Die Befreiung von der Festsetzung „zu erhaltender Baum“ des Bebauungsplanes „Wohn-
siedlung Machnower Chaussee“; für das Flurstück 593, Flur 2 in der Gemarkung Zossen.  
 

  
 
 
 
 
Wiebke Schwarzweller 
Bürgermeisterin 
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24. Juni 2021 
Bekanntmachung 
 
In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen 
 
am 23.06.2021 
 
wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 

 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
 
Beschluss Nr. Kurzinhalt 
  
085/21 Gewerbeansiedlung Zossen Nord 1 
  
086/21 Gewerbeansiedlung Zossen Nord 2 
  
 
 
 
 
 
 
Wiebke Schwarzweller 
Bürgermeisterin 
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Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Zossen 
für das Jahr 2021 

 
über die Ladenöffnungszeiten aus besonderem Anlass gemäß § 5 Abs. 1 

des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) 
Auf der Grundlage des § 5 Abs. 1 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes (BbgLöG) vom 27. No-
vember 2006 (GVBl.I/06 S.158) in der derzeit gültigen Fassung, i.V.m. § 26 des Gesetzes über den Aufbau 
und die Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbehördengesetz -OBG) vom 21. August 1996 (GVBl. 
I S. 266) in der jeweils geltenden Fassung, erlässt die Bürgermeisterin der Stadt Zossen als örtliche Ord-
nungsbehörde gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zossen vom 22.06.2021 die 
folgende ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Zossen: 
 
 

§ 1 
Öffnungszeiten aus Anlass von besonderen Ereignissen 

 
Die Verkaufsstellen in den Ortsteilen und bewohnten Gemeindeteilen der Stadt Zossen dürfen am folgen-
den Sonntag des Jahres 2021 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet sein: 
 
Sonntag, 05. September   Weinfest 
Sonntag, 05. Dezember   2. Advent mit Weihnachtsmarkt  

auf dem Markt- und Kirchplatz  
 
Begründung Weinfest und Weihnachtsmarkt: Es handelt sich um zwei für die Stadt Zossen besondere Er-
eignisse, die bereits seit vielen Jahren traditionell durchgeführt werden. Die Veranstaltungen sind über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannt und ziehen auch auswärtige Besucher an. 
 
 

§ 2 
Einzuhaltende Gesetze und Verordnungen 

 
(1) Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmer/innen aufgrund dieser Verordnung sind die Beschäftigungszei-
ten gemäß § 10 des Brandenburgischen Ladenöffnungsgesetzes zu beachten. Weiterhin sind die Vorschrif-
ten des Arbeitszeitgesetzes, des Mutterschutzgesetzes und des Jugendarbeitschutzgesetzes bei der Be-
schäftigung von Arbeitnehmern zu beachten. 
 
 
 

§ 3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt 
Zossen in Kraft. 
Sie tritt nur unter der Maßgabe in Kraft, dass zum Zeitpunkt der Ladenöffnungen nicht den Regelungen 
nach dem Infektionsschutzgesetz oder einer dann geltenden Eindämmungsverordnung (SARS-CoV-2)  
widersprochen wird. 
 
Zossen, den 23.06.2021 
 
 
 
 
Schwarzweller 
Bürgermeisterin 
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Der räumliche Geltungsbereich des künftigen Bebauungsplanes „Siedlung Neuhof“, so wie er im Beschluss 042/21 
am 22.06.2021 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.  

Der Geltungsbereich wird im Nordosten durch die „Seepromenade“, das Flurstück 364 (nicht mehr Teil des Geltungs-
bereiches) und die Bebauung östlich des „Wohnweges“ und „Wünsdorfer Weges“ begrenzt. Im Südosten erfolgt die 
Grenzziehung entlang folgender Flurstücke:  

Flur 1: 51/1, 56/1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 259, 260, 312 

Flur 4: 445/6, 445/9, 445/10, 455/7, 461/1, 751, 752, 756, 812. 

Der Südwesten verläuft die Abgrenzung entlang der Bebauung südlich der „Joachimstraße“ und „An den Wiesen“. Im 
Nord-Westen wird der Geltungsbereich durch den „Sapherschen Weg“ und Waldflächen gefasst.  

Die Bebauungspläne „Alternatives Heil- und Erholungsvorhaben“ und „Feriencamp Märkischer Weg 53“ sind nicht Teil 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes.   
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